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Österreichs Sicherheit im neuen Europa

Demokratie, Recht und Sicherheit

1. Wir gehen von einem umfassenden Sicherheitsbegriff aus. Sicherheit darf nicht auf militärische Aspekte verengt werden. Eine umfassende Sicherheitspolitik strebt nach politischer, wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer und militärischer Stabilität. Sie setzt vorausschauend und prophylaktisch stabilitätsfördernde und demokratiesichernde Maßnahmen im Verbund der europäischen Staaten.
Die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte können nur durch solidarische europäische und internationale Zusammenarbeit gelöst werden.

2. Durch den Wegfall der Konfrontation des Kalten Krieges und die Überwindung einer jahrzehntelangen Teilung des Kontinents hat Europa eine Chance, eine dauerhafte, gesamteuropäische Ordnung des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität auf der Grundlage einer effektiven Arbeitsteilung aller relevanten internationalen Organisationen und Institutionen zu schaffen.

3. Wir sind der Auffassung, daß zur Erreichung dieser Zielsetzungen ein breites sicherheitspolitisches Instrumentarium wie Förderung der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft, weitere Rüstungskontrolle und Abrüstung, Minderheitenschutz und friedliche Streitbeilegung erforderlich sind. Maßnahmen der zivilen und militärischen Konfliktprävention und des Krisenmanagements gewinnen an Bedeutung.

4. Dieses weite Verständnis von Sicherheit berücksichtigt den engen Zusammenhang von Frieden, Entwicklung, Demokratie und Menschenrechten. Demokratien führen keine Kriege gegeneinander. Die Erweiterung der Zone demokratischer Rechtsstaaten fördert die Gewaltprävention.

5. In Österreichs sicherheitspolitischem Interesse liegt die Herausbildung einer Herrschaft des Rechts vor einer Herrschaft der Gewalt. Die weitere Verrechtlichung der internationalen Beziehungen ist daher für uns ein hervorstechendes Ziel. Die Vertiefung der einschlägigen Institutionen und Organisationen, vor allem die Stärkung der UN, der OSZE und des Europarates leiten sich davon als weitere herausragende Interessen Österreichs ab.

6. Konflikte sollen daher nach unserer Auffassung durch internationale Organisationen, über internationale Gerichtsbarkeit und Schiedsverfahren und mit Instrumentarien friedlicher Streitbeilegung gewaltfrei und möglichst frühzeitig (Konfliktprävention) bearbeitet werden. Zu schnell erfolgt der Ruf nach militärischer Intervention, oft bevor alle Möglichkeiten der Konfliktverhütung ausgeschöpft sind.

7. Unser sicherheitspolitisches Konzept steht unverrückbar auf dem Boden der Satzung der Vereinten Nationen als der einzigen, die gesamte Staatengemeinschaft umfassenden Rechtsgrundlage des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit.
Wir begegnen daher Bemühungen um eine Reform des UN-Sicherheitsrates sowohl hinsichtlich seiner Zusammensetzung als auch des Abstimmungsver-fahrens mit großer Aufgeschlossenheit.

8. Wir bekennen  uns uneingeschränkt zum allgemeinen Gewaltverbot des Art 2 Abs 4 der Satzung der Vereinten Nationen, welches die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates verbietet; desgleichen zum Prinzip der Kollektiven Sicherheit, wonach es ausschließlich dem UN-Sicherheitsrat zusteht, die Anwendung von Waffengewalt gegen einen Staat gemäß Kapitel VII der UN-Satzung anzuordnen. Lediglich im Fall der Selbstverteidigung steht es einem Staat gemäß Art. 51 der UN-Satzung zu, selbständig, sei es allein oder im Verbund mit anderen Staaten, einen unmittelbaren Angriff abzuwehren.

9. Wir sehen in der Erweiterung der Europäischen Union den erfolgversprechendsten Schritt zur Erweiterung einer Zone des Friedens und der Stabilität. Die sicherheitspolitische Bedeutung ist mindestens ebenso groß wie der ökonomische Aspekt. Das beinhaltet in allererster Linie die Verpflichtung der Außenpolitik der Europäischen Union, den Aufbau von Demokratie, sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung, den Schutz der Umwelt und die kulturelle Entfaltung in den Reformstaaten angemessen zu unterstützen.

10. Der soziale Friede in Europa ist zentraler Bestandteil einer umfassenden Sicherheitspolitik. Entwicklung und Schutz sozialer Grundrechte hat im Zusammenhang mit dem Erweiterungsprozess Priorität in den Bemühungen um eine umfassende Sicherheitspolitik zu genießen.

11. Ein politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ausgleich mit Rußland ist unabdingbar für die Sicherheit ganz Europas. Gemeinsame Sicherheitseinsätze können für die Kooperation einer erweiterten Europäischen Union mit Rußland einen Transmissionsriemen bilden. Die Berücksichtigung der Frage des sozialen Friedens in Rußland bleibt auch für Europa von nachhaltiger Bedeutung.

12. Es geht vielmehr um das Herausfinden der gemeinsamen Interessen von EU und Russland, darauf aufbauend um die zielstrebige Entwicklung von Zusammenarbeit. Nur so wird Vertrauen geschaffen, der Frieden gesichert. Gleiches gilt für jene Staaten, die ehemals zur Sowjetunion gehört haben, aber nicht EU-Kandidaten sind.
Bündnis und nukleare Abschreckung

13. Am Anfang unserer sicherheitspolitischen Überlegungen steht somit die Überzeugung, daß nachhaltige Sicherheit nur unter Beteiligung aller betroffenen Staaten gemeinsam und nicht in Konfrontation gegeneinander geschaffen zu werden vermag. Deshalb sind Militärbündnisse in spezifischen Phasen, nicht aber auf Dauer geeignet, Sicherheit zu erzeugen. Wir streben daher ein Sicherheitssystem an, welches ohne Ausgrenzung und Abschreckung allen Staaten, unabhängig von ihrer Größe und ihrem Militärpotential, Angst vor Bedrohung zu nehmen vermag. Nur ein angstfreies Sicherheitssystem vermag nachhaltig Frieden zu schaffen.

14 . Die EU-Erweiterung in den Südosten und Osten des Kontinents ist wirtschaftlich und politisch notwendig. Sie baut Vertrauen auf und Spannungen ab. Sie ist daher echte Friedenspolitik, soferne sie sich nicht in einer Art Ostverschiebung der alten Blockgrenze erschöpft. Daher ist eine schrittweise Annäherung der EU an Rußland im wirtschaftlichen, sozialen und sicherheitspolitischen Bereich unabdingbar. Die Gründungsakte NATO-Russland können dafür kein geeignetes Instrument sein.

15 . Wir lehnen die Androhung des Einsatzes von Nuklearwaffen angesichts der mit ihrem Einsatz verbundenen katastrophalen und im wahrsten Sinne des Wortes "grenzenlosen" Folgen als einen unerträglichen Anachronismus ab. Aus diesen Gründen werden wir alle Möglichkeiten nutzen, um auf der völkerrechtlichen Ebene ein generelles Verbot von Nuklearwaffen herbeizuführen.

16 . Wir werden uns jedem, von welcher Seite immer, herangetragenen Versuch widersetzen, fremde Nuklearwaffen auf österreichischem Territorium zu stationieren oder dorthin vorübergehend zu verbringen und sei es auch nur zu "Übungszwecken".


International organisierter Terror

17. Der Terroranschlag - von einer international organisieren Tätergruppe ausgeführt - hat schmerzlich bewußt gemacht, daß die bisherige polizeiliche und sicherheitsdienstliche Zusammenarbeit nicht ausreicht, um diese neue Terrordimension erfolgreich zu bekämpfen. Dabei ist auch davon auszugehen, daß geheimdienstliche Unterstützung von bewaffneten Gruppen außerhalb staatlicher Kontrolle zum sicherheitspolitischen Bumerang werden kann. 

18. Der internationale Terror wird die Sicherheits-Debatten und Maßnahmen des nächsten Jahrzehnts beschäftigen. Assymmetrische Szenarios - „kleine“ Mittel ungeheuer destruktive Wirkung – erfordern einen Neuansatz in der Terrorbekämpfung. Es wird einer Erneuerung des Internationalen Rechtes bedürfen, um dieser neuen Bedrohung adäquat begegnen zu können. 

19.Vordringlich ist, die Kapazitäten zum Schutz der Bevölkerung vor allem im Bereich Verkehr beziehungsweise der Erzeugung und Lagerung gefährlicher Substanzen und der lebenswichtigen Infrastruktur sowie die Einsatzbereitschaft für den Katastrophenschutz zu überprüfen und zu erhöhen.

20. Mittelfristig geht es um ein politisches Konzept, das die Vernetzung und die internationale Zusammenarbeit der Nachrichten- und Informationsdienste auf globaler, rechtsstaatlicher und demokratischer Grundlage ermöglicht. Im Zuge der neuen Maßnahmen zur Terrorbekämpfung darf es zu keinerlei Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten der BürgerInnen kommen.

21. Die Drogen- und Verbrechensbekämpfungseinrichtungen der Vereinten Nationen sind in Wien angesiedelt. Das stellt für den UNO-Standort Wien eine besondere Chance für Vorschläge in diese Richtung dar: 

· alle im Bereich der Terrorismusbekämpfung existierenden internationalen Übereinkommen der UNO, der OSZE, der OECD u.A. sind so rasch wie möglich umzusetzen; im Rahmen der UNO ist ein allgemeines Übereinkommen gegen den internationalen Terrorismus auszuarbeiten, damit die Wirkung der in den letzten 25 Jahren unter der Ägide der Vereinten Nationen durchgeführten Maßnahmen voll zum Tragen kommen kann.

· eine politischen Führungsinstanz (Sicherheitsrat +) zur internationalen Terrorbekämpfung bei der UNO ist einzurichten;

· Alle erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung aller Formen der Finanzierung terroristischer Aktivitäten sind zu treffen;

· gemeinsame Aufklärung und internationale Vernetzung einzelstaatlicher Dienste ist unter dem Dach der UNO einzurichten;

· der Möglichkeit der politischen Kontrolle dieser Instrumentarien durch die teilnehmenden Mitgliedsstaaten der UN in der Generalversammlung. 

22. Militärische Straf- und Vergeltungsschläge verstoßen gegen das Völkerrecht. Sie sind auch nicht zweckmäßig, um das Problem des international organisierten Terrors politisch in den Griff zu bekommen. Krieg ist auf Terror keine Antwort. Ein Beitritt zu einer Militärallianz ist zur Bekämpfung des international organisierten Terror nicht funktional.  

23. Um dem internationalen Terrorismus den Nährboden zu entziehen muss ein substanzieller Beitrag zur weltweiten Bekämpfung der Armut und für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung geleistet werden

Europäische Sicherheit

24 .
Vitales Interesse fortschrittlicher Sicherheitspolitik im europäischen Rahmen muß es sein, die Stabilität Gesamteuropas anzustreben und dazu einen aktiven solidarischen Beitrag zu leisten.

25. Wir bekennen uns zur im EU-Vertrag vorgegebenen Intensivierung und Erweiterung der Möglichkeiten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Österreich wird aktiv und solidarisch am Aufbau einer zukunftsträchtigen Europäischen Sicherheitsordnung mitwirken. Wir werden unsere Politik dabei vom Grundsatz ausgehend gestalten, daß europäische Sicherheit nur möglich ist, wenn keine neuen Trennlinien aufgebaut und auf die sicherheitspolitischen Bedürfnisse aller Staaten Rücksicht genommen wird. Wir lehnen daher eine Politik der Ausgrenzung ab.

26. Gemeinsame Außenpolitik stellt auch auf Ebene der Union die Voraussetzung einer gemeinsamen Sicherheitspolitik dar. Europäische Außenpolitik hat auf Staaten-Kooperation zu setzen und gegen Konfrontationen zu arbeiten. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Union und ihrer Mitgliedsstaaten sollten dafür hinreichende Substanz bereithalten.

27. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stellt die Erweiterung das beinahe einzige verbindende Ziel der europäischen Außenpolitik dar. Mittelfristig wird das Verhältnis zu den USA, Rußland und den Mittelmeeranrainerstaaten die Bemühungen um eine gemeinsame Außenpolitik prägen. Europa muß zum gleichberechtigten Partner der USA werden und ein stabilisierendes Vertragsgeflecht mit Russland und den Mittelmeer-Anrainerstaaten aufbauen. Ohne gemeinsame Außenpolitik bleibt jede Sicherheitspolitik orientierungslos.

28. Österreich wird sich dafür einsetzen, daß die Europäische Union stärker zu vorbeugendem Handeln befähigt wird. Weiters ist die Zusammenarbeit mit der UNO auf der Grundlage der Empfehlungen des Milleniums- und des Brahimi-Reports zu vertiefen. Österreich wird den weiteren Ausbau des Potentials des beim Europäischen Rat in Helsinki 1999 eingerichteten Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees als zentrales EU-Konfliktverhütung- und Krisenmanagementorgan im Rahmen der GASP und der Gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik fördern.

29. Österreich wird sich aktiv und solidarisch, wie in der Erklärung des Europäischen Rates von Köln am 03.06.1999 ausdrücklich auch für die neutralen und bündnisfreien Mitgliedsstaaten vorgesehen, an militärischen Aufgaben der Krisenbewältigung nach Art. 17 Abs. 2 EU-Vertrag (Petersberg-Aufgaben) beteiligen, - jedoch in erster Linie an friedenserhaltenden Aufgaben. Österreich ist auch als neutrales EU-Mitglied gleichberechtigt an der Planung und Beschlußfassung solcher Aktionen beteiligt.

30. Wir gehen davon aus, daß dabei alle Aktionen der EU, die den direkten oder indirekten Einsatz militärischer Mittel gegen den Willen der betroffenen Staaten einschließen, der Ermächtigung durch den UN-Sicherheitsrat bedürfen.

31. Europäische Sicherheitspolitik darf nicht nur militärisch konzipiert und organisiert werden. Europäische Sicherheitspolitik bedeutet vor allem Stabilitätsförderung und Demokratisierung, und nicht die Schaffung eines neuen Militärbündnisses

32. Die arbeits- und sozialrechtlichen Rahmenbedingungen, die in den Beitrittsländern unvergleichlich schlechter liegen als im EU-Schnitt, müssen angehoben werden. Kollektivverragsrechte sind als verbindliches Beitrittskriterium zu verankern. Ein erweiterter Markt muß, um den sozialen Frieden zu gewährleisten, von einem erweiterten arbeitsrechtlichen Schutz und von erweiterten Mitbestimmungsrechten der Arbeitnehmer begleitet werden.

Neutralität

33. Die immerwährende Neutralität Österreichs war für uns immer ein Instrument der österreichischen Sicherheitspolitik und niemals Selbstzweck. Als solche ist sie, wie andere Einrichtungen auch, dem Strukturwandel des internationalen Systems ausgesetzt. Unsere aktuelle Neutralitätskonzeption unterscheidet sich grundlegend von den österreichischen Neutralitätskonzepten der Fünfziger- und Sechzigerjahre. Der Kern unseres Neutralitätsverständnisses bleibt jedoch unverändert. Österreich darf in keinen Krieg hineingezogen werden. Wir sehen daher keine Notwendigkeit, die Bestimmungen des "Bundesverfassungsgesetzes über die Neutralität Österreichs" und damit das dort verankerte Stationierungsverbot fremder Truppen, die Nichtteilnahme an Kriegen oder die Bündnisfreiheit Österreichs einzuschränken, aufzuheben oder zu verändern.

34. Österreichs dauernde Neutralität ist gemäß Art 17 Abs 1 UA 3 EUV nach wie vor im vollen Einklang mit der österreichischen Unions-Mitgliedschaft. Wir fühlen uns darin durch die ähnlich gelagerte außen- und sicherheitspolitische Konzeption der EU-Mitglieder Schweden, Finnland und Irland bestärkt. Österreichs EU-Mitgliedschaft ist auch aus neutralitätsrechtlicher Sicht unbedenklich, weil daraus keinerlei Verpflichtung erwächst, sich an Kriegen zu beteiligen.

35.  Eine gemeinsame Verteidigung der Europäischen Union mit Beistandsverpflichtung wäre ein Militärpakt und daher mit der immerwährenden Neutralität unvereinbar. Eine Teilnahme Österreichs würde eine Aufhebung des Neutralitätsgesetzes bedingen. Dieser hätte eine Volksbefragung vorauszugehen.
Konfliktverhütung und Krisenmanagement
36.  Die Situation in Europa nach Ende des Kalten Krieges bietet eine einmalige Chance, Instrumente der Konfliktverhütung zu entwickeln. Wir unterstreichen die Notwendigkeit, präventive Instrumentarien zur Konfliktverhütung zu entwickeln. 

37. Österreich soll seine Möglichkeiten im Verbund gleichgesinnter Staaten dafür verwenden, eine Friedensordnung in Europa zu schaffen, in der Militär nicht mehr zur Kriegsführung herangezogen werden kann. Militärische Stärke soll nicht mehr eine ausschlaggebende Rolle in der europäischen Politik spielen. Militärische Mittel sollen nur mehr dazu dienen, Stabilität in und für Europa zu garantieren.

38. Überprüfbare Rüstungskontrolle und Abrüstung fördern kontinentale und globale Stabilisierung. In diesem Sinne ist es im größten Interesse Österreichs, daß weitere Abrüstungsschritte gesetzt werden. Dabei kommt dem, an die geänderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen anzupassenden, KSE-Vertrag hervorragende Bedeutung zu. Niedrigeres Rüstungsniveau, Transparenz und Kontrolle sind militärische Säulen europäischer Stabilisierung.

38. Nach Ende des Kalten Krieges sind die Herausforderungen vielfältig geworden; sie erfordern flexible Antworten. Ein traditionelles Militärbündnis ist für diese Risken keine adäquate Lösung. Neue kooperative Instrumentarien sind notwendig geworden. Die OSZE erscheint für internationale Sicherheitsbemühungen dieser Art für Europa die adäquate Einrichtung zu sein. Eine besondere Herausforderung ist der international organisierte Terrorismus geworden. Dieser erfordert eine enge Zusammenarbeit aller Staaten der Erde, um geeignete Gegenmaßnahmen im Rahmen des internationalen Rechtes zu entwickeln, aber auch um die Ursachen dieses Terrorismus zu beseitigen.
39. Friedenserhaltung und Prävention gewinnen im Vergleich zur kollektiven Verteidigung und Mitgliedschaft in Militärbündnissen zunehmend an Gewicht. Österreich sollte der Europäischen Union Informationen und know how zur Konfliktverhütung zur Verfügung stellen.

Internationale Einsätze

40. Militärische Maßnahmen sollen neben der Selbstverteidigung nach Art. 51 der UN-Satzung nur zur Konfliktverhütung oder Friedensförderung eingesetzt werden, vor allem im Bereich humanitärer Aktionen und des Wiederaufbaus sowie der Vertrauensbildung. Alle anderen Möglichkeiten der Diplomatie und friedlichen Streitbeilegung müssen ausgeschöpft sein.

41. Wird militärisches Eingreifen erwogen, müssen zuerst die politischen, ethischen und rechtlichen Bedingungen geklärt sein. Die militärischen Mittel müssen dann dem politischen Ziel, das von der Internationalen Staatengemeinschaft getragen wird, angepaßt werden.

42. Auch durch den Sicherheitsrat der UNO mandatierte Enforcement Aktionen nach Kapitel VII der UN Charter sollten nur dann in Betracht gezogen werden, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind. Der Einsatz von Waffengewalt über Auftrag des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen nach Kapitel VII der UN-Satzung ist nicht als Krieg anzusehen und berührt daher nicht die österreichische Neutralität.

43. Die Entsendung von österreichischen Soldaten zu UN- bzw. OSZE mandatierten militärischen Einsätzen muss nach selbständiger österreichischer Wertung davon abhängig gemacht sein, dass in weiterer Folge österreichische Truppen in keine kriegerischen Auseinandersetzungen oder Österreich in einen „Folgekrieg“ hineingezogen wird.
44. Unsere solidarische Politik wird durch die Neutralität nicht eingeschränkt. Im Gegenteil, sie ist als Chance zu verstehen. Österreich stehen umfassende Mitwirkungsmöglichkeiten im Bereich der Sicherheitspolitik zur Verfügung:

45. Der Euro-Atlantische Kooperationsrat (EAPC) und die erweiterte Partnerschaft für den Frieden ermöglichen es Nichtmitgliedern der NATO bei Operationen, an denen sie sich beteiligen wollen, gleichberechtigt an der Planung und den Entscheidungen mitzuwirken. Im Rahmen des erweiterten Programms der Partnerschaft für den Frieden (PfP) können sich auf diese neuen Aufgaben Mitglieder wie Nichtmitglieder gemeinsam vorbereiten und beteiligen, wie es etwa bei SFOR in Bosnien oder bei KFOR im Kosovo teilweise praktiziert wurde. Beide Einsätze hatten ein Mandat des Sicherheitsrates und können als verstärkte friedenserhaltende Einsätze betrachtet werden.

46. Die Zusammenarbeit in der PfP in den Bereichen Friedenserhaltung, humanitäre und Katastrophenhilfe sowie Such- und Rettungsdienste soll intensiviert werden. Zusätzlich soll die österreichische PfP-Mitwirkung eine umfassende Interoperabilität der für internationale Aufgaben vorgesehenen Kräfte des Bundesheeres herstellen. Durch die dadurch erworbenen Fähigkeiten kann auch im Hinblick auf mögliche europäische Einsätze (Petersberg-Missionen im unteren Spektrum) im EU-Rahmen Nutzen gezogen werden.
Das PfP-Grundprinzip der Selbstdifferenzierung, also das Recht eines Partners, das Ausmaß seiner Zusammenarbeit mit der NATO und den anderen Partnern zu jeder Zeit ausschließlich selbst zu bestimmen, bleibt auch in der vertieften PfP aufrecht.

47. Österreich hat die Möglichkeiten von PfP und EAPC noch keineswegs ausgeschöpft. Gemeinsam mit Schweden und Finnland könnte Österreich vor allem im Bereich der konzeptiven und praktischen Weiterentwicklung von friedenserhaltenden Maßnahmen (Simulationen, Trainingszentren etc.) aktiv werden. Die auch im neuen strategischen Konzept der NATO vorgesehenen Mitbestimmungsmöglichkeiten für Partner sind nicht oder nur mangelhaft umgesetzt. Auch hier könnte Österreich mit anderen Staaten gemeinsame Vorschläge zur Ausgestaltung entwickeln.
Kein Militärbündnis EU

48. Der herkömmliche militärische Verteidigungsfall verliert in Europa seine Bedeutung und wird zunehmend der unwahrscheinlichste Fall eines Militäreinsatzes. Ein direkter militärischer Angriff auf Österreich ist auszuschließen. Wir treten gegen Maßnahmen auf, die auf die Schaffung eines „Militärpaktes EU“ abzielen. Einer Beistandsverpflichtung im Vertrag der Europäischen Union bedarf es nicht.

49. Das zivile Krisenmanagement der EU ist für uns von zumindest gleicher Bedeutung wie die militärischen Maßnahmen. Österreich soll dazu einen gewichtigen Beitrag zu leisten in der Lage sein.

50. Österreich benötigt keinen Bündnisbeitritt, um seine internationale Solidarität unter Beweis zu stellen. Österreich leistete bisher schon einen, bezogen auf seine Bevölkerungszahl, überproportionalen Beitrag zur internationalen Friedenssicherung. Dies wird auch weiterhin so sein.

51. Der Beitritt zu einem Militärbündnis ist kein Akt der Solidarität. Entscheidend ist nicht die Zugehörigkeit zu einem Militärbündnis sondern solidarisches Handeln. Österreich kann mit der NATO kooperieren, ohne in der NATO zu sein.

Internationale Autorisierung

52. Österreich kann sich an allen Maßnahmen der UNO auf der Basis eines Sicherheitsratsbeschlusses voll und solidarisch beteiligen.

53. Österreich kann alle sicherheitspolitisch relevanten Beschlüsse der OSZE, wo wir vollberechtigt an der Entscheidungsfindung beteiligt sind, mittragen.

54. An Maßnahmen der Friedensdurchsetzung und Friedensschaffung gegen den Willen des oder der betroffenen Staaten, von wem immer sie getragen werden, beteiligt sich Österreich nur über einen klaren Auftrag des UN-Sicherheitsrates.

55. Für die Entsendung von österreichischen Soldaten müssen klare politische und militärische Ziele vorgegeben sein; sie müssen vernünftig durchführbar sein. Es gibt keine Automatik für die Entsendung. Erforderlich ist eine parlamentarische Entscheidung von Fall zu Fall.

56. Österreich und das österreichische Bundesheer würden an Glaubwürdigkeit verlieren und die selbstgestellten Ansprüche in Frage stellen, wenn sie Aufgaben übernehmen würden, denen es an nationaler und internationaler Legitimität, an klarer Zielsetzung und Eindeutigkeit, an Durchführbarkeit und Finanzierung mangelte.

Neue Aufgaben für das Bundesheer

57. Wir treten daher für ein moderneres, effektives, europafähiges Bundesheer ein. Es muß auf neue internationale Aufgaben vorbereitet sein und über geeignete Truppen für solidarische Einsätze verfügen. Jene Vorkehrungen sind zu beschleunigen, die Österreich gestatten, eingegangene internationale Verpflichtungen mitzutragen. Die durch Österreich getroffene Zusage zum Europäischen Korps von zweitausend für Auslandseinsätze verfügbaren Soldaten ist zügig zu realisieren.

58. Im Vordergrund stehen für uns Verbände für Führung und Versorgung, Pionierelemente, für Minenräumung, Sanitätseinrichtungen, für Transportaufgaben, Such- und Rettungselemente sowie für Militärpolizei. Österreich sollte sich primär auf die Instrumente der soft security, wie Prävention, peace keeping und humanitäre Aufgaben konzentrieren.

59.  Österreich wird sich jedoch auch darauf einzustellen haben, mittel- bis langfristig über Truppen verfügen zu müssen, die gemeinsam mit Streitkräften anderer europäischer Staaten für europäische und internationale Einsätze zur Erfüllung eines UN-Mandats geeignet sind. Umfang und Qualität der für kooperative, solidarische Einsätze vorgesehenen Truppen des Österreichischen Bundesheeres sind festzulegen. 

60. Die Qualität der Truppen und des Personals sind entscheidend, nicht der Heeresumfang. Die zukünftigen Aufgaben, vor allem nationale und internationale Katastrophenhilfe, Friedenssicherung, Assistenzleistung und Bewältigung einer gegenüber Österreich deutlich geringer gewordenen militärischen Bedrohung können auch mit einem reduzierten Heeresumfang effektiv erfüllt werden.

61. Um eine verläßliche und planbare Verfügbarkeit von entsprechendem Personal für internationale kooperative solidarische Einsätze zur Verfügung zu haben, sind diverse Anreizsysteme zu entwickeln. 
Eine Abstützung auf Freiwillige der Miliz und der Reserve ist weiterhin unumgänglich, um den Umfang der bisherigen österreichischen Solidaritätsbeiträge aufrechterhalten zu können.

62. Die Finanzierung der Vorbereitung und der Einsätze selbst ist primär durch Umschichtungen im Verteidigungsressort und durch eine weitere Straffung der Friedensorganisation sicherzustellen. Internationale Friedenssicherung wie auch die traditionelle Funktion der Aufrechterhaltung der immerwährenden Neutralität wird es ohne finanziellen Aufwand nicht geben. Eine Klärung der politischen Ziele ist Voraussetzung für eine kohärente Haushaltspolitik. Damit kann auch eine Erhöhung des Militärbudgets verbunden sein. Denn Solidarität und Neutralität gibt es nicht gratis.


